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Schulstrukturreform in Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holstein modernisiert sein Schulwesen
Das Schulwesen in Schleswig-Holstein wird gegenwärtig umfassend modernisiert. Dies ist aus folgenden Gründen erforderlich: 

· Die Zahl der Schüler/innen geht in den nächsten Jahren - demografisch bedingt - um ca. 20 %, an einigen Orten bis zu 50 % zurück. Es ist Aufgabe des Landes und der kommunalen Schulträger, ein leistungsfähiges und wirtschaftliches Schulangebot auch im ländlichen Raum zu sichern. 

· Das Leistungsniveau und die Zahl höherer Bildungsabschlüsse sollen gesteigert werden. 

· Die Zahl der Schulabbrecher und Wiederholer soll reduziert werden, Bildungschancen dürfen nicht  von der sozialen Herkunft abhängen.  

Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz vom 24.01.2007 setzt dafür die Grundlage. Damit hat  Schleswig-Holstein frühzeitig begonnen, die Probleme anzugehen, die grundsätzlich auch in anderen Bundesländern bestehen.  
Wichtige inhaltliche Neuerungen in den Schulen sind: 

· Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten, Neigungen und Möglichkeiten soll prägend für die Arbeit aller Schulen sein. 
· Die Förderung der Kinder soll bereits im Vorschulalter in den Kindertageseinrichtungen beginnen. Wo es nötig ist, sollen Kinder schon vor Schuleintritt in ihrer Sprachentwicklung eine besondere Förderung erhalten.  

· Die Eingangsphase der Grundschule soll Kindern eine individuelle Lernentwicklung in ihrem Lerntempo ermöglichen. 

· Englisch wird künftig schon ab Jahrgangsstufe 3 unterrichtet. 

· Die „Flexphase“ in der Regionalschule und der Gemeinschaftsschule gibt Jugendlichen mit Lernschwächen die Möglichkeit, durch längeren und berufspraxisorientierten Unterricht den Hauptschulabschluss zu erreichen. 
· In den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Regional- und Gemeinschaftsschulen findet der  Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam statt. 

· Klassenwiederholungen und Schulartenwechsel sollen in einer Übergangszeit bis 2010 reduziert und danach nur noch nach der Jahrgangsstufe 6 und vor der gymnasialen Oberstufe möglich sein. 

· Das Gymnasium umfasst künftig (beginnend im Schuljahr 2008/09) nur noch 8 Jahrgänge. Die gymnasiale Oberstufe wird verändert: Einerseits werden allen Schülerinnen und Schülern vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen vermittelt, andererseits wird das Denken in Zusammenhängen im Rahmen von Fächer verbindenden Kursprofilen gestärkt, die den Schülerinnen und Schülern zur Auswahl stehen. 
· Der Gestaltungsraum der Schulen soll noch weiter ausgedehnt werden. Jede Schule setzt sich mit ihrem Schulprogramm eigene Schwerpunkte und erhält so ein besonderes Profil. 
· Zentrale Prüfungen für alle Abschlüsse sollen die Qualität des Bildungswesens sichern. Dem dienen auch Evaluationsverfahren, mit denen die Schulen regelmäßig überprüft werden. 
Wesentliche Veränderungen ergeben sich durch das Schulgesetz aber auch für die außen sichtbare Schullandschaft. Es gibt  jetzt

· mit der Einführung von Regionalschule und Gemeinschaftsschule neue Schularten

· neue Möglichkeiten für organisatorische Verbindungen von Schulen

· neue Mindestgrößen

· neue Regelungen zur „zuständigen Schule“ und freie Schulwahl durch die Eltern

· neue Vorgaben zur Schulträgerstruktur
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Neue Schularten für mehr gemeinsames Lernen
Die Schularten Hauptschule und Realschule werden bis spätestens zum 01.08.2010 zu Regionalschulen und Gemeinschaftsschulen zusammengeführt oder umgewandelt. Die Gesamtschulen werden zum Schuljahr 2010/11 durch Gesetz zu Gemeinschaftsschulen. 
Regionalschulen umfassen die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule. Sie haben eine gemeinsame Orientierungsstufe und unterrichten ab Jahrgangsstufe 7 in schulartabhängigen Lerngruppen. In Gemeinschaftsschulen werden Schüler/innen unabhängig von ihren Leistungsstand gemeinsam unterrichtet. Die Gemeinschaftsschule führt ebenfalls zum Hauptschulabschluss und zum Realschulabschluss und ggf. auch zum Abitur. In Gemeinschaftsschulen unterrichten Lehrer aller Schularten; Gemeinschaftsschulen können eine eigene gymnasiale Oberstufe haben. In Regionalschulen und Gemeinschaftsschulen sollen leistungsfähige Schüler/innen so gefördert werden, dass sie nach Erreichen des Realschulabschlusses unmittelbar auf eine gymnasiale Oberstufe überwechseln können.
Bereits zum Schuljahr 2008/09 gibt es 35 Regionalschulen und  55 Gemeinschaftsschulen. In diesen 90 neuen Schulen gingen 147 Hauptschulen und Realschulen (bzw. H- und R-Teile) auf. Auch Gymnasien können in die neue Struktur eingebunden werden:  In der Stadt Fehmarn wurden Hauptschule, Realschule und Gymnasium zu einer Gemeinschaftsschule zusammengefasst. In Hohenwestedt werden Hauptschule und Realschule erweitert zu einem Gymnasium mit Regionalschulteil. 
Die Frage der Errichtung einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule ist abhängig von einer ausreichend großen Zahl von Schülerinnen und Schülern, die je Jahrgang in die Oberstufe übertreten, und kann daher nicht vor 2012 entschieden werden. 
Grundschulstandorte erhalten und vernünftige Schulgrößen gewährleisten: 

Organisatorische Verbindungen

Die Bestimmungen zu organisatorischen Verbindungen sind wichtig für die Zusammenführung von Schulen zu Regionalschulen oder Gemeinschaftsschulen. Sie ermöglichen es zudem, die Zusammenarbeit der Pädagogen zu verbessern. 
80 Grundschulen/ GS-Teile von insgesamt 584 haben - auf der Datenbasis Schuljahr 2007/08 - weniger als 80 Schüler/innen (davon fallen 6 Schulen unter die Ausnahmeregelung nach der MindGrVO); in den nächsten Jahren werden voraussichtlich weitere ca. 60  Grundschulen diese Grenze unterschreiten. 
Die Schulträger können organisatorische Verbindungen von Schulen, auch bei räumlicher Entfernung („Außenstellen“) und verschiedenen Schulträgern, vornehmen, um diese Schulstandorte weitgehend zu erhalten. Nicht immer wird sich allerdings auf diese Weise eine Schließung einer zu kleinen Grundschule vermeiden lassen. 
Eine organisatorische Verbindung führt Schulen gleicher oder verschiedener Schularten unter einer Leitung zusammen. Alle Schularten können  miteinander oragnisatorisch verbunden werden, ausgenommen: Gemeinschaftsschule mit Gymnasium oder Regionalschule.
Mindestgrößen

Die Schulmindestgrößen sind in der Mindestgrößenverordnung  festgelegt worden. Sie sorgen dafür, dass Schulen eine pädagogisch und zugleich wirtschaftlich sinnvolle Größe haben: 

·      Grundschulen 80 Schüler/innen (auch an mehreren Standorten)

·      Regionalschulen 240  (Schüler/innen im Sek-I-Bereich)

·      Gymnasien, Gymnasien mit Regionalschulteil, Gemeinschaftsschulen 300 
    (Schüler/innen im Sek-I-Bereich)

·      Förderzentren L: mindestens1.000 Grundschüler/innen im Einzugsbereich

Diese Zahlen sind keine „Zielgrößen“ sondern wirkliche Mindestgrößen!

Bei Unterschreiten haben die Schulträger eine maximale „Anpassungsfrist“ von zwei Jahren.
Ausnahmen gelten 
·      für Halligen und Helgoland, Pellworm, Amrum und Nordstrand

·      bei unzumutbaren Schulwegen oder Unwirtschaftlichkeit. 

Eltern können die Schule für ihre Kinder (fast) frei wählen: 

Zuständige Schule / freie Schulwahl

Das Schulgesetz (§ 4 Abs. 5 und § 24) enthält als wesentliche Neuerung die weitgehend freie Schulwahl durch die Eltern im Rahmen der Aufnahmemöglichkeiten. Es behält allerdings die Regelung einer „zuständigen Schule“ bei. Zuständig ist die Schule des Schulträgers, in dessen Gebiet der Wohnsitz liegt; sonst erfolgt die Festlegung durch die Schulaufsicht nach Anhörung des Schulträgers. Diese Regelung entfaltet aber nur dann eine Wirkung, wenn die Aufnahmekapazität der jeweils gewählten Schule nicht ausreicht. 

Mehrkosten bei der Schülerbeförderung, die durch die freie Wahl der Schule entstehen,  müssen die Eltern - je nach Satzung der Kreise - selbst tragen. 

Schulträgerstruktur
Die Landesregierung bemüht sich schon seit einigen Jahren die vergleichsweise kleinteilige Schulträgerstruktur in Schleswig-Holstein zu straffen. Dies soll vor dem Hintergrund künftig rückläufiger Schülerzahlen zu einer effizienteren Schulstruktur führen. 

Zum Schuljahr 2002/03 gab es in Schleswig-Holstein noch 1.048 Schulen, verteilt auf 371 Schulträger, 223 hatten nur eine Schule in ihrer Trägerschaft. Im Schuljahr 2007/08 gab es  360 Schulträger für 1.003 Schulen,  210 hatten nur eine Schule. Im laufenden Schuljahr wird die Zahl der Schulen deutlich sinken; auch die Zahl der Schulträger wird weiter zurückgehen. 
Für die Schulträgerschaft gelten im neuen Schulgesetz folgende Grundsätze: 
·       Träger der allgemein bildenden Schulen und Förderzentren L sind 
      grundsätzlich alle Kommunen (§ 53 und 54)

·       Ein Schulträger soll mindestens den mittleren Schulabschluss anbieten, sonst soll 
      ein Schulverband gebildet werden  (Nahbereichs-Schulverband)

·       Es gibt eine Übergangsfrist bis 1.8.2009

·       Allgemein bildende Schulen in Kreisträgerschaft gehen auf Standort-Kommunen 
      über, wenn nicht eine andere Einigung bis 31.7.2008 erzielt wurde.      

·       Statt Schulverbänden sind hilfsweise auch öff.-rechtliche Verträge möglich; 
·       Nach wie vor können Ämter Schulträger sein.   
Es ist allerdings zu beobachten, dass die vom Gesetz angestrebte Schulträgerstruktur mit Nahbereichs-Schulverbänden von der kommunalen Seite weitgehend nicht angenommen wird. Es besteht ein Trend, die Übergangsregelungen des Gesetzes dazu zu nutzen, auch weiterhin reine Grundschulträger nicht nur zu erhalten, sondern auch neu zu bilden. Auch eine durchgängige Zusammenführung der Trägerschaft von Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen findet dort, wo dieser Zustand nicht schon bisher bestand, nur in wenigen Fällen statt. 
Schulentwicklungsplanung

Damit eine so große Reform erfolgreich verläuft, ist eine gute Schulentwicklungsplanung  erforderlich. Die Schulentwicklungsplanung soll zwischen Schulträgern und Kreis abgestimmt sein und hat  als Grundlage eine langfristige Schülerzahlenprognose. Die Kreise sind verpflichtet, zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots eine Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung und der Schulen in freier Trägerschaft aufzustellen.  Es gilt, die Schulentwicklungsplanung als permanenten Prozess zu betreiben, in dem das Angebot von Bildungsgängen regelmäßig an die sich verändernde Nachfrage angepasst wird. Nicht alle Entwicklungen sind langfristig vorherzusehen; daher ist eine genaue Beobachtung der Veränderungen und ggf. ein Umsteuern wichtig.
Wie sieht die Zukunft aus?

Die neue Struktur der Schulen unter Anwendung der Mindestgrößenverordnung wird voraussichtlich zur Folge haben, dass von den 1003 Schulen (im Schuljahr 2007/08)  in einigen Jahren als organisatorische Einheiten 

· noch knapp 400 Grundschulen (z.T. mit  Außenstellen)
· ca. 80 Förderzentren, 

· ca. 75 Regionalschulen (z. T. mit Grundschulteil und/oder Förderteil),

· ca. 130 Gemeinschaftsschulen (z. T. mit Grundschulteil und/oder Förderteil), 

· knapp 100 Gymnasien, (z. T. mit Regionalschulteil)
also insgesamt nicht ganz 800 Schulen erhalten bleiben. Es wird darüber hinaus eine Reihe von Außenstellen geben. Wesentlich aber ist, dass die 800 Schulen so organisiert sind, dass ein deutlich wirtschaftlicherer Einsatz von Lehrerstunden und sächlichen Ressourcen möglich ist und so die Mittel erwirtschaftet werden, um für alle Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot sichern zu können..  

*) Winfried Zylka (Dipl.-Math., Ministerialrat)  ist Referatsleiter für die Zusammenarbeit zwischen Land und Schulträgern im Ministerium für Bildung und Frauen in Schleswig-Holstein. [image: image2.png]



